
Auszug aus der Hauptsatzung 
der Hansestadt Stralsund 

 
Beschluss-Nr. 2011-V-11-0621 vom 08.12.2011 
 
zuletzt geändert durch die zwölfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung, 
Beschluss-Nr. 2019-VII-01-0007 vom 20.06.2019 
 
 
 
 

( §§ 1 – 10) 
 
 
 
 

§ 11 – Beratende Ausschüsse 
(§ 36 KV M-V) 

 
(1) Beratende Ausschüsse sprechen Empfehlungen an den /die OberbürgermeisterIn, 

den Hauptausschuss oder die Bürgerschaft aus. Die Ausschüsse der Bürgerschaft 
setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus neun Mitgliedern, wovon bis zu vier 
sachkundige Einwohner sein können zusammen. 
 
(2) Folgende Ausschüsse werden nach § 36 KV M-V gebildet: 

 
(1.- 9.) 
 
10. Zeitweiliger Ausschuss Stadtmarke 
Für die Prüfung der Schaffung und ggf. Umsetzung einer eigenen Stadtmarke der 
Hansestadt Stralsund zuständig; 
  
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich (§ 36 Abs. 6 Satz2 KV 

M-V), wenn nicht vor Beginn der Sitzung auf Antrag nichtöffentlich beschlossen wird, 
dass die Öffentlichkeit zu bestimmten Punkten ausgeschlossen wird; dabei ist § 7 zu 
beachten. Für die innere Ordnung der Ausschüsse gilt die Geschäftsordnung 
entsprechend. Auf das Recht nach § 36 Abs.3 Satz 2 KV M-V wird hingewiesen. 
 
 
 
(§§ 12 – 22) 
 
 

Vierzehnte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Hansestadt Stralsund 
 
Beschluss-Nr. 2020…….. vom ……….. 
 
Zuletzt geändert durch die dreizehnte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
Beschluss-Nr. 2019-VII-01-0007 vom 12.12.2019 

 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 833), wird nach 

Beschlussfassung der Bürgerschaft vom 20.08.2020 sowie Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde die folgende vierzehnte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung erlassen: 
 

Art. 1 
 

§ 11 – Beratende Ausschüsse 
( § 36 KV M-V ) 

 
(1) Beratende Ausschüsse sprechen Empfehlungen an den /die OberbürgermeisterIn, 

den Hauptausschuss oder die Bürgerschaft aus. Die Ausschüsse der Bürgerschaft 
setzen sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, aus neun Mitgliedern, wovon bis zu vier 
sachkundige Einwohner sein können, zusammen. 
 
(2) Folgende Ausschüsse werden nach § 36 KV M-V gebildet: 

 
(1-.9.) 
 
10. Ausschuss für Stadtmarketing 
 Für die Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings für die Hansestadt 
Stralsund" zuständig  
  
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich (§ 36 Abs. 6 Satz2 KV 

M-V), wenn nicht vor Beginn der Sitzung auf Antrag nichtöffentlich beschlossen wird, 
dass die Öffentlichkeit zu bestimmten Punkten ausgeschlossen wird; dabei ist § 7 zu 
beachten. Für die innere Ordnung der Ausschüsse gilt die Geschäftsordnung 
entsprechend. Auf das Recht nach § 36 Abs.3 Satz 2 KV M-V wird hingewiesen. 
 
 
 
(§§ 12 – 22) 
 
 



 
 
 

 
§ 23 - In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt ab dem 08.02.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
11.10.2007 in der Fassung vom 16.09.2010 außer Kraft. 
 
 
Stralsund, 07.02.2012 
 
gez. Dr. Badrow L.S. 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 2 
 In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft.  
 
 
 
Stralsund,,.. 
 
gez. Dr.-Ing. Badrow L.S. 
Oberbürgermeister 

  

 
 


